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2.   Makler im europäischen Vergleich

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Immobilienerwerb in ausgewählten euro-
päischen Ländern. Dabei werden Unterschiede beim Kaufvertrag, Marktzugangsvor-
aussetzungen für Immobilienmaklern sowie die Entlohnung des Maklers betrachtet.

2.1   Abgrenzung zum europäischen Maklerrecht

Das maklerische Risiko, das sich aus dem Erfolgsprinzip und dem Prinzip 
der Entscheidungsfreiheit des Auftraggebers ergibt, hängt in großem Um-
fang davon ab, ob und wie sich die Parteien, die die Veräußerung oder den 
Erwerb eines Grundstücks anstreben, binden können. In Deutschland ist 
bekanntlich stets die notarielle Beurkundung entsprechender Erklärungen 
erforderlich. In anderen europäischen Ländern gibt es vielfach die Möglich-
keit, verpfl ichtende Erklärungen hierzu formlos oder unter Einhaltung der 
Schriftform abzugeben. Dies senkt die Risiken des Maklers erheblich. Das 
niedrigere Risiko erklärt auch, dass – mit Ausnahme von Österreich  – die 
üblichen Provisionen, die andernorts verlangt werden, in der Regel unter-
halb der üblichen deutschen Provisionen angesiedelt sind.

Zweck der nachfolgenden Ausführungen ist es nicht, in die Einzelheiten des 
europäischen Kaufvertrags- und Maklerrechts einzuführen. Vielmehr soll 
dargestellt werden, dass im Gegensatz zu den deutschen Regelungen im 
europäischen Ausland weitgehende Vertrags- und Formfreiheit beim Grund-
stückskauf  herrscht, wenn verbindliche Absprachen getroffen werden sol-
len. Vielfach wird dem Kaufvertrag ein Vorvertrag  mit verbindlichem Cha-
rakter vorgeschaltet, der es Maklern ermöglicht, rechtzeitig Provisionsan-
sprüche zu sichern, sodass die Umgehung des Maklers vom angebahnten 
Geschäft nicht so leicht möglich ist.

2.2   Regeln in europäischen Ländern

2.2.1   Österreich 

Das deutsche Maklerrecht ist veraltet und widerspricht den Interessen der 
Auftraggeber ebenso wie denen der Makler. Dies zeigt sich beim Vergleich 
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des deutschen mit dem neuen österreichischen Maklerrecht, das eine deut-
liche dienstvertragliche Note trägt. Die Rechtspositionen der benachbarten 
österreichischen Makler sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.

Von besonderem Interesse ist die Alleinauftragsregelung in Österreich. Der 
qualifi zierte Makler-Alleinauftrag  kann dort problemlos schriftlich vereinbart 
werden. Es können Bedingungen vereinbart werden, die auf der Grundlage 
der zum deutschen Recht ergangenen Rechtsprechung unmöglich wären.

In Österreich entsteht der Provisionsanspruch bereits, wenn sich etwa Ver-
käufer und Käufer anlässlich einer Objektbesichtigung einig werden und dies 
entsprechend dokumentiert wird. Bei Verträgen mit einem Verbraucher kann 
dieser jedoch innerhalb einer Woche zurücktreten, nachdem er vom Makler 
eine Zweitschrift seiner „Vertragserklärung “ mit Belehrung über das Rück-
trittsrecht erhalten hat. Die Zahlung eines Reuegeldes oder einer Anzahlung 
kann wirksam vereinbart werden. Ist der Auftraggeber Verbraucher, ist eine 
solche Vereinbarung allerdings nur für den Fall möglich, dass dieser nach 
Ablauf der Frist, in der er von der Vertragserklärung hätte zurücktreten kön-
nen, den endgültigen Abschluss des Vertrages verweigert.

Während in Deutschland Maklerprovisionen mit Ausnahme der Wohnungs-
vermittlung frei vereinbar sind, wurden sie in Österreich in der Immobilien-
maklerverordnung begrenzt. Allerdings sind die Grenzen relativ großzügig 
bemessen. Offensichtlich ist man davon ausgegangen, dass der Wettbewerb 
auch zu einer „Provisionskonkurrenz“ und damit zu einer Üblichkeit unter-
halb von zulässigen Obergrenzen führen würde, was bisher aber nicht der 
Fall war. Übliche Preise können sich offensichtlich nur dort einstellen, wo 
es keine Obergrenzen gibt. Obergrenzen scheinen automatisch zur Ausnut-
zung gegebener Vereinbarungsspielräume zu führen.

Die Provisionen betragen in Österreich bei Kaufvertragsvermittlung in der Re-
gel 3 % vom Käufer und 3 % vom Verkäufer. Bei Kaufpreisen unter 36.336.42 € 
dürfen 4 % Provision verlangt werden, liegt der Kaufpreis zwischen 36.336,43 € 
und 48.448,51 €, so liegt die Provision pauschal bei 1.453,46 €. Auf alle vor-
stehenden Preise kommen 20 % gesetzliche Umsatzsteuer.

2.2.2   Frankreich

In Frankreich ist der Grundstückskaufvertrag an keine Form gebunden. 
Wird über das Kaufobjekt eine Einigung über den Preis erzielt, kann dies, 
wenn es der Wille der Parteien ist, bereits Verpfl ichtungscharakter haben. 
Üblicherweise wird dies schriftlich in einem Vorvertrag dokumentiert. Die-
ser verschafft den Parteien Zeit, die für den Abschluss des Hauptvertrages 
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erforderlichen Unterlagen beizubringen und die Finanzierung sicherzustel-
len. Der Hauptvertrag muss öffentlich beurkundet werden. Mit Abschluss 
des Hauptvertrages geht das Eigentum auf den Erwerber über. Lediglich der 
Vertrag mit einem Bauträger muss stets notariell beurkundet werden.

Wie in Deutschland ist in Frankreich die Doppeltätigkeit  zulässig. Der 
Selbsterwerb (auch durch Verwandte oder verbundene Unternehmen) ist 
untersagt. Grundstückshandel und Maklertätigkeit schließen sich also wie 
in vielen anderen Ländern grundsätzlich aus. Überwiegend wird der Ver-
käufer mit der Provision belastet. Die Höhe richtet sich nach dem verein-
barten Preis (degressive Abnahme mit zunehmender Preishöhe). Das Spek-
trum reicht von 3 bis 8 %, wobei 5 % am häufi gsten genannt werden. Hinzu 
kommen 20 % Umsatzsteuer.

Der Zugang zum Maklerberuf wird durch eine strenge Berufsordnung gere-
gelt und erfordert das Abitur sowie einen Qualifi kationsnachweis (Ausbil-
dung oder Fachhochschulstudium). Zudem ist die Berufsbezeichnung des 
Immobilienmaklers (agent immobilier) gesetzlich geschützt.

2.2.3   Griechenland 

In Griechenland müssen Vorverträge und Grundstückskaufverträge vom 
Notar beurkundet werden. Die Eigentumsübertragung erfolgt aber erst mit 
Eintragung in das „Transkriptionsbuch“. Der Vorvertrag  muss nicht zum 
Abschluss des Hauptvertrages verpfl ichten. Es werden aber Zahlungen in 
Höhe von 10 % des vereinbarten Preises geleistet, die nicht mehr zurück-
gefordert werden können. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Finan-
zierung wichtig, da griechische Banken faktisch keine Finanzierungen an-
bieten und deutsche Banken i. d. R. griechische Immobilien nicht als Si-
cherheit akzeptieren.

Das Privatrecht in Griechenland ist vom deutschen BGB beeinfl usst. Privat-
rechtliche Maklerregelungen gibt es nicht. Öffentlich-rechtliche Regelun-
gen beziehen sich auf die Berufsbezeichnung und die Abgrenzungen zu 
anderen Berufen. Doppeltätigkeit  ist in Griechenland üblich. Beide Parteien 
bezahlen rund 2 % des Kaufpreises an den Makler.

2.2.4   Großbritannien 

Bevor auf die Erwerbsmodalitäten eingegangen wird, sei erwähnt, dass sich 
der Immobilienerwerb in Großbritannien nach der jeweiligen Lebensphase 
richtet und es dort vollkommen selbstverständlich ist, das Haus bereits 
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nach wenigen Jahren, wenn sich die Lebensphase ändert, z. B. Familien-
nachwuchs oder Auszug der Kinder, wieder zu verkaufen. Beim Ersterwerb 
von kleinen, günstigeren Immobilien verwenden britische Makler gerne die 
Formulierung des „First time buyer house“. In Deutschland kommt hin-
gegen niemand auf die Idee, von einem „Erstimmobilienkäuferobjekt“ zu 
sprechen. Deutsche kaufen Immobilien i. d. R. einmal „Für’s Leben“. Ähn-
lich wie in den Niederlanden gibt es zudem kaum einen Markt für Miet-
wohnungen. Werden Mietobjekte angeboten, so ist der Mietzins gerade in 
den Ballungszentren sehr hoch. Der Markt ist von einer hohen Transparenz 
geprägt. Möchte man wissen, wann und zu welchem Preis eine Immobilie 
in der Vergangenheit vermarktet wurde, kann man dies im Internet aufsei-
ten wie www.rightmove.co.uk recherchieren.

Makler in Großbritannien unterlagen bis 2013 dem „Property Misdiscription 
Act“ von 1991. Diese Verordnung schrieb vor, dass eine Immobilie aus-
schließlich mit nachvollziehbaren und überprüfbaren Angaben beworben 
werden durfte. Maklerkunden sind seit der Aufhebung jedoch nicht unge-
schützt, sie werden seit 2008 durch eine Verbraucherschutzverordnung ab-
gesichert, die die EU-Richtlinie zum Schutz vor unlauterem Handel umsetzt.

Der Grundstückskaufvertrag bedarf in Großbritannien der Schriftform . Die 
beiden Parteien treffen eine privatwirtschaftliche Vereinbarung (sale agreed). 
Eine notarielle Beurkundung (draft contract) ist nicht erforderlich. Es gibt 
zwar vertragliche Standards (Formularkaufverträge), doch empfi ehlt es sich, 
den Vertrag mit einem Rechtsanwalt aufzusetzen. Der Verkäufer beauftragt 
in der Regel einen Real Estate Agent. Auch Anwälte (Solicitors ) können das 
Vermittlungsgeschäft betreiben. Diese werden vor allem in Schottland ein-
geschaltet, das ein eigenes Rechtssystem hat.

Da in Großbritannien Wert auf Selbstregulierung gelegt wird, hat der engli-
sche Maklerverband „National Association of Real Agents “ einen Verhal-
tenskodex aufgestellt. Zusammen mit der „Royal Institution of Chartered 
Surveyors“  und der „Incorporated Society of Valuers“  wird ein Ombuds-
mannsystem unterhalten, in das die organisierten Makler und derjenige 
Teil der Makler einbezogen ist, der sich durch eine entsprechende Erklä-
rung anschließen will. Die Mitgliedschaft eines Maklers in einem Verband 
wie „The Guild of Professional Estate Agents (The Guild)“ , der „National 
Association of Estate Agents (NAEA)“ oder der „Association of Residential 
Letting Agents“ (ARLA) ist ein relevantes Qualitätsmerkmal.

Aufsichtsbehörde ist der Director General of Fair Trading, der im äußersten 
Fall eine Untersagung des Gewerbes aussprechen kann. Solche Gewerbe-
untersagungen stehen nicht bloß auf dem Papier. Davon wird durchaus Ge-
brauch gemacht.

_Sorg_Immobilienmakler_.indb   40_Sorg_Immobilienmakler_.indb   40 19.10.2022   15:43:5719.10.2022   15:43:57



41

2.2 Regeln in europäischen Ländern

Neben dem Makler, der für den Verkäufer tätig wird („Estate Agent“), gibt es 
in England noch den „Relocation Agent“. Dies ist ein Makler, der im Auftrag 
eines Kunden eine Immobilie sucht. Beide Maklertypen erhalten ihre Provi-
sion jeweils von ihrem Auftraggeber. Eine Doppeltätigkeit fi ndet nicht statt. 
Auch wenn ein Makler beide Auftragsarten anbietet, so muss er stets darauf 
achten, wessen Position er gerade vertritt. Die Verkäuferprovision liegt zwi-
schen 1 und 2 % der Kaufsumme zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
(VAT). Der Käufermakler (Relocation Agent) verhandelt seine Provision vor-
ab mit dem Kunden; die Höhe liegt gleichfalls zwischen 1 und 2 %.

2.2.5   Italien 

In Italien erfolgt der Grundstückserwerb grundsätzlich in zwei Stufen. Zu-
erst wird ein Vorvertrag  geschlossen. Er bedarf der Schriftform  und enthält 
einerseits Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit später der nota-
rielle Kaufvertrag abgeschlossen werden kann. Andererseits werden im 
Vorvertrag zusätzlich die Bedingungen festgehalten, zu denen der notarielle 
Kaufvertrag abgeschlossen werden muss. Der Abschluss des notariellen 
Kaufvertrags bewirkt bereits den Eigentumsübergang. Mit Abschluss des 
Vorvertrags wird eine Anzahlung  geleistet, die als Vertragsstrafe  verwirkt ist, 
wenn es aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht zum notariel-
len Kaufvertragsabschluss kommt.

Doppeltätigkeit ist den Maklern erlaubt. Staatliche Provisionsregelungen 
gibt es nicht. Man bezieht sich meist auf die von den Berufsverbänden oder 
den Handelskammern festgestellten Provisionssätze. Sie liegen in den 
Großstädten bei jeweils 2 % für Verkäufer und Käufer. Allerdings gibt es 
regionale Schwankungen bis zu 6 %. Wird keine Provisionshöhe zwischen 
den Parteien vereinbart und gibt es keine übliche Provisionshöhe in der 
Region, kann das Gericht die Höhe nach Billigkeit bestimmen (§ 1755 italie-
nisches Zivilgesetzbuch).

Wer als Makler tätig werde möchte, muss seine Qualifi kation durch eine 
Prüfung nachweisen. Zum Schutz der Verbraucher  muss er zudem eine Be-
rufshaftpfl ichtversicherung unterhalten.

2.2.6   Spanien 

In Spanien gibt es hinsichtlich eines verpfl ichtenden Grundstückskaufver-
trages keine Formvorschriften. Zur Übertragung des Eigentums an einer Im-
mobilie reicht ein privatwirtschaftlicher Vertrag. Eine notarielle Beurkun-
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dung ist erst für die Eintragung in das Grundbuch erforderlich. Da das 
Grundbuch öffentlichen Glauben genießt, ist von einer Eintragung dringend 
anzuraten. Drei Tage vor dem notariellen Kaufvertrag fordert der Notar 
einen aktuellen Grundbuchauszug an. Damit ist die Immobilie gleichzeitig 
für 10 Tage vor Änderungseintragungen schützt. Dies entspricht der Vormer-
kung in Deutschland und schützt den Erwerber vor einem Mehrfachverkauf.

In Spanien gibt es keine Zulassungsvoraussetzungen zur Tätigkeit als Mak-
ler. Dies war nicht immer so. Bis Mitte 2000 konnte nur derjenige den Mak-
lerberuf ausüben, der ein abgeschlossenes Hochschulstudium nachweisen 
konnte. Das Studium wiederum war Voraussetzung zur Ablegung einer 
staatlichen Maklerprüfung. Mit der Liberalisierung des Immobilienmarktes 
durch das Königliche Dekret 4 vom 23.06.2000 entfi elen diese Zulassungs-
voraussetzungen. So unkompliziert der Kauf einer Immobilie ist, umso 
komplexer sind die steuerlichen Punkte, die es zu beachten gibt. Es emp-
fi ehlt sich daher, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten, der den Kaufvor-
gang steuerrechtlich begleitet.

Der Makler kann für beide Seiten tätig werden und bindende Kaufverträge 
vermitteln. Die Provision liegt je nach Preis und Attraktivität des Objekts 
meistens zwischen 2 und 7 %, sie ist i. d. R. vom Besteller, d. h. dem Ver-
käufer zu tragen. Als „übliche“ Provisionshöhe werden häufi g 5 % genannt.

2.2.7   Schweiz 

In der Schweiz gelten weitgehend vergleichbare Vorschriften wie in Deutsch-
land. Hier ist die öffentliche notarielle Beurkundung des Verpfl ichtungsge-
schäftes zwingend erforderlich. Ein Verstoß gegen diese Formvorschrift 
führt zu Nichtigkeit des Geschäftes. Unterschieden wird – wie in Deutsch-
land – zwischen dem kaufvertraglichen Verpfl ichtungsgeschäft und dem Er-
füllungsgeschäft (der Eigentumsübertragung). Das Grundbuch genießt öf-
fentlichen Glauben und schützt damit den gutgläubigen Erwerber.

Das Maklerrecht ist im Schweizerischen Zivilgesetzbuch nach deutschem Vor-
bild geregelt (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht 2.13.3, Art. 412–418 OR). Der 
„Maklervertrag“ kann konkludent, also formfrei abgeschlossen werden. Zu be-
achten ist, dass sich die Essentialia (= juristischer Fachbegriff für den notwen-
digen Mindestinhalt) des Maklervertrags aus der Vereinbarung ergibt. Der Ver-
trag muss somit die konkrete Tätigkeit als auch das Provisionsverlangen im 
Konsens mit umfassen. Der Vertrag unterliegt zudem häufi g kantonalen Son-
dervorschriften. Diese können einen Kaufvertrag nichtig machen, wenn z. B. 

_Sorg_Immobilienmakler_.indb   42_Sorg_Immobilienmakler_.indb   42 19.10.2022   15:43:5719.10.2022   15:43:57



43

2.3 Grenzüberschreitende Tätigkeit

die Berufsausübungsbewilligung fehlt. Die Höhe der Provision liegt  zwischen 
1 und 5 % und wird im Maklervertrag festgelegt. Fehlt die Provisionshöhe, so 
richtet sie sich wie in Deutschland nach der Ortsüblichkeit (Art. 414 OR). Die 
Vergütung kann als Provision, als Pauschale oder Gewinnbeteiligung bzw. 
einer Kombination der drei Arten vereinbart werden. Lediglich Art. 417 OR 
schränkt die Vertragsfreiheit ein: Unverhältnismäßig hohe Provisionen können 
durch einen richterlichen Beschluss herabgesetzt werden.

2.3   Grenzüberschreitende Tätigkeit

Bürger der Europäischen Union dürfen aufgrund des Gleichbehandlungs-
grundsatzes prinzipiell in jedem anderen europäischen Land tätig werden. 
Damit können auch Makler in jedem EU-Land tätig werden. Dabei unter-
liegen sie stets den identischen Anforderungen wie die Staatsangehörigen 
des Gastlandes. Da es keine allgemeingültige Ausbildung bzw. Diplome für 
Immobilienmakler in der EU gibt, variieren die Anforderungen stark. Etwas 
leichter ist die grenzüberschreitende Tätigkeit. Diese ist nicht darauf aus-
gelegt, mit einem festen Standort dauerhaft vor Ort tätig zu sein, sondern 
nur vorübergehend.

Unter welchen Bedingungen Makler mit Firmensitz in Deutschland im 
europäischen Ausland bzw. Makler aus dem europäischen Ausland in 
Deutschland tätig werden können, wird sowohl in der Makler- und Bauträ-
gerverordnung (MaBV) als auch in der Gewerbeordnung (GewO) geregelt.

Grenzüberschreitende Dienstleistungen sind nach § 19 der MaBV wie folgt 
geregelt: Üben Gewerbetreibende von einer Niederlassung in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eine Tätig-
keit als Makler oder Immobilienverwalter aus, so sind folgende Paragrafen 
nicht anwendbar: § 8 Rechnungslegung, § 9 Anzeigepfl icht, § 10 Buchfüh-
rungspfl icht , § 11 Informationspfl icht und Werbung, § 14 Aufbewahrung, 
§ 15 Umfang der Versicherung, § 15a Versicherungsbestätigung; Anzeige-
pfl icht des Versicherungsunternehmens, § 15b Weiterbildung, § 16 Prüfun-
gen, § 17 Rechte und Pfl ichten der an der Prüfung Beteiligten und § 18 Ord-
nungswidrigkeiten (Absatz 1 Nummer 6 bis 13, jeweils auch in Verbindung 
mit § 18 Absatz 2 und 3).

Umgekehrt unterliegen Makler, die ihren Firmensitz in Deutschland haben, 
bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten mit Ausnahme des § 9 (Anzeige-
pfl icht) und mit Ausnahme des § 18 Absatz 1 der gesamten MaBV.
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Immobilienverwalter, die ihren Firmensitz in Deutschland haben, unter-
liegen bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten folgenden Paragrafen der 
MaBV: § 9 Anzeigepfl icht, § 11 Informationspfl icht und Werbung, § 15a 
Versicherungsbestätigung; Anzeigepfl icht des Versicherungsunternehmens, 
§ 15b Weiterbildung, § 18 Ordnungswidrigkeiten (bei einigen Ausnahmen 
in Absatz 1).

Die Gewerbeordnung regelt in § 4 grenzüberschreitende Dienstleistungen: 
Werden Gewerbetreibende von einer Niederlassung aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union […] vorübergehend [in Deutschland] 
selbstständig gewerbsmäßig tätig, sind […] § 34c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1, 3 und 4 […] nicht anzuwenden.17

Damit müssen Unternehmen, die ihren Firmensitz in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union haben, keine Erlaubnis nach § 34 c er-
werben. Diese Regelung wird nur durch Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 2006/ 
123/EG des Europäischen Parlaments eingeschränkt, der beispielsweise 
Kreditinstitute ausnimmt. Ferner fi ndet die Nichtanwendbarkeit ihre Gren-
zen, wenn ein Gewerbetreibender sich den Vorschriften zu entziehen ver-
sucht, indem er von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
aus ganz oder vorwiegend in Deutschland tätig wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine grenzüberschreitende Möglich-
keit durch die Makler- und Bauträgerverordnung oder die Gewerbeordnung 
nicht eingeschränkt werden. Unternehmen mit Sitz in Deutschland unterlie-
gen im europäischen Ausland weitgehend denselben Anforderungen nach 
MaBV und GewO wie in Deutschland. Umgekehrt unterliegen Unternehmen 
aus dem Ausland bei nur vorübergehender Tätigkeit nur Teilen der MaBV 
und – von Ausnahmen abgesehen – auch nicht dem § 34c GewO.

Der Begriff „vorübergehend“ wird nicht weiter spezifi ziert. Ein Anhaltspunkt 
für die Begriffsbestimmung liefert ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof 
vom 30.11.1995 (C-55/94), nach dem der vorübergehende Charakter einer Tä-
tigkeit nicht nur von der Dauer der Leistung, sondern auch von ihrer Anzahl, 
der regelmäßigen Wiederkehr und Kontinuität zu beurteilen ist. Dabei ist die 
Einrichtung einer gewissen Infrastruktur vor Ort inklusive eines Büros kein 
Ausschlusskriterium für den Charakter einer vorübergehenden Tätigkeit. Die 
Anzahl der zulässigen Aufträge dürfte bei Maklern jedoch sehr überschaubar 
sein. Wer im Grenzgebiet lebt und als „Einzelkämpfer“ monatlich eine Im-
mobilie vermarktet, wird sich vermutlich schon bei sechs Verkaufsfällen im 
Jahr nicht mehr auf die vorübergehende Tätigkeit berufen können, da die 
Tätigkeit im Grenzgebiet die Hälfte seines Umsatzes ausmacht.

17 Gewerbeordnung § 4 Abs. 1.
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3.   Der gesetzliche Rahmen

Ein Immobilienmakler hat eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu be-
achten. Neben den einschlägigen Bestimmungen zum Maklervertrag und Makler-
lohn, die separat im Kapitel 4. erläutert werden, sind in diesem Kapitel die Gesetze 
beschrieben, die für den Makler eine hohe Relevanz in der Praxis haben. Dazu 
zählen folgende Gesetze:

• 3.1, Gewerbeordnung (GewO), S. 45

• 3.2, Makler-Bauträger-Verordnung (MaBV), S. 53

• 3.3, Gesetz zur Wohnungsvermittlung (WoVermG), S. 61

• 3.4, Geldwäschegesetz (GWG), S. 64

• 3.5, Widerrufsbelehrung (BGB), S. 69

• 3.6, Gebäudeenergiegesetz (GEG), S. 70

• 3.7, Telemediengesetz, S. 73

• 3.8, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG), S. 75

• 3.9, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), S. 76

• 3.10, Preisangabenverordnung (PangV), S. 78

• 3.11, Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung, S. 80

• 3.12, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), S. 81

• 3.13, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), S. 81

 3.1   Gewerbeordnung (GewO)

3.1.1   Geltungsbereich

Die Gewerbeordnung gilt nur für den Bereich der Gewerbetreibenden.  Da-
mit ist eine Abgrenzung zu anderen Berufen erforderlich. Diese geschah 
durch die Katalogisierung der Berufe, die keine Gewerbe sind (§ 6 GewO – 
Anwendungsbereich). Dazu gehören vor allem auch die freien Berufe, etwa 
die sogenannten Katalogberufe, die in § 18 des Einkommensteuergesetzes 
aufgezählt sind (Rechtsanwälte, Steuerberater usw.).

Ein Gewerbe  ist durch eine auf Gewinnerzielung ausgerichtete, auf Dauer 
angelegte selbstständige Tätigkeit gekennzeichnet. Steuerrechtlich wird ein 
Gewerbebetrieb ähnlich defi niert: Er ist danach gekennzeichnet durch 
„eine selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinne 
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3. Der gesetzliche Rahmen

zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr darstellt“ (§ 15 Abs. 2 EStG). Hier kommt es vor 
allem auf die Abgrenzung zur Liebhaberei einerseits und zur Vermögens-
verwaltung andererseits an. So genannte Gelegenheitsmakler , also Perso-
nen, die nur eine sich einmal bietende Gelegenheit nutzen, um ein Makler-
geschäft zu tätigen, unterliegen der Gewerbeordnung.

Wer ein Gewerbe ausübt, ist Kaufmann kraft Gesetzes  (§ 1 HGB). Nimmt 
das Gewerbe einen gewissen Umfang an, besteht eine Verpfl ichtung zur 
Eintragung ins Handelsregister. Man kann davon ausgehen, dass dies beim 
Makler dann der Fall ist, wenn sein nachhaltiger Provisionsumsatz etwa 
120.000-150.000 € im Jahr erreicht. Mit Eintragung ins Handelsregister – 
diese erfolgt rein elektronisch – wird aus dem bloßen Gewerbebetrieb ein 
Handelsgewerbe, auf das die Vorschriften des HGB anzuwenden ist. Mit der 
Eintragung erhält der Firmenname zudem einen Schutz gegenüber ähnlich 
lautenden Namen.

Wer einen Gewerbebetrieb gründen will, muss dies bei der zuständigen Ge-
werbebehörde „anzeigen“. Relevant für die Gewerbeanmeldung ist die Be-
hörde, in deren Bezirk das Unternehmen eröffnet werden soll. Alternativ 
kann die Anmeldung meist auch über das Internet erfolgen.

Die Gewerbeämter leiten die Daten aus den Gewerbeanzeigen an das Fi-
nanzamt und die IHK weiter und informieren auch die Berufsgenossen-
schaft, das Statistische Landesamt und das Handelsregistergericht. Die 
Pfl icht zur Anmeldung beim zuständigen Finanzamt, der Kammer und bei 
der Berufsgenossenschaft liegt jedoch beim Gewerbetreibenden. 

3.1.2   Erlaubnis  nach § 34 c GewO

Der § 34 c GewO regelt die Erlaubnis für Immobilienmakler, Darlehensver-
mittler , Bauträger, Baubetreuer und Wohnimmobilienverwalter. Die Ge-
werbeanmeldung reicht für Immobilienmakler alleine nicht aus. Sie müs-
sen vielmehr vorher zusätzlich einen Antrag auf Erlaubnis  bei der zustän-
digen IHK stellen. Die Regelungen hierfür fi nden sich in § 34c GewO. Wird 
die Erlaubnis erteilt, ist unter Vorlage der Erlaubnis der Beginn des Gewer-
bebetriebes  der Gemeinde anzuzeigen, in der der Makler sein Büro eröff-
nen will (§ 14 GewO). Anzuzeigen ist auch jede Verlegung des Betriebes  
und die Betriebsaufgabe . Diese ist nicht gleichbedeutend mit einem Ver-
zicht auf die Erlaubnis.

Die Erlaubnis bleibt also bestehen, auch wenn das Gewerbe nicht ausgeübt 
wird. Von der Erlaubnispfl icht erfasst werden nicht nur Inhaber von Mak-
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